
Gebühren (Gültig ab 01.09.2026:)

Unterrichtsbereich/-form Monat Jahr

Elementarbereich
MusikZWERGE   26,00 €    312 €
Musikalische Früherziehung   26,00 €    312 €

Musikalische Grundausbildung   26,00 €    312 €
Grundkurs am Instrument -1. Jahr 
(Kindergarten-bzw. Grundschulalter)

  31,00 €    372 €

Klassenmusizieren „MusikPLUS“
in Kooperation Grund-& Mittelschule BB

  25,00 €    300 €

Instrumental/Vokalunterricht
Einzelunterricht
45 min 111,00 € 1.332 €

30 min   80,00 €    960 €
22,5 min/14 tägig 45 min (19 UE)   62,50 €    750 €
14 tägig 30 min (19 UE)   50,00 €    600 €
Gruppenunterricht
2 Schüler 45 min   62,50 €    750 €
3 Schüler 45 min
2 Schüler 30 min

  50,00 €    600 €

4 Schüler 45 min
5 Schüler 60 min

  39,00 €    465 €

Ensembleunterricht/Chor Kostenfrei
Mietgebühr Instrumente                     Monatsgebühr

Im 1. Jahr: 10 €
Ab dem  2. Jahr: 15 €
Kinderinstrumente: 10 €

SING- UND MUSIKSCHULE BAD BIRNBACH 
Hofmark 18, 84364 Bad Birnbach,
T. 08563/2084, F. 08563/975262
musikschule@badbirnbach.de 
www.musikschule-badbirnbach.de

Unterrichtsbereich/-form Monat Jahr

Elementarbereich
MusikZWERGE 21,00 €    252 €
Musikalische Früherziehung 21,00 €    252 €

Musikalische Grundausbildung 21,00 €    252 €
Grundkurs am Instrument -1. Jahr  
(Kindergarten-bzw. Grundschulalter)

25,00 €    300 €

Instrumental/Vokalunterricht
Einzelunterricht
45 min 89,00 € 1.068 €

30 min 64,00 €    768 €
22,5 min/14 tägig 45 min (19 UE) 50,00 €    600 €

14 tägig 30 min (19 UE) 40,00 €    480 €
Gruppenunterricht
2 Schüler 45 min 50,00 €    600 €
3 Schüler 45 min
2 Schüler 30 min

40,00 €    480 €

4 Schüler 45 min
5 Schüler 60 min

31,00 €    372 €

Ensembleunterricht/Chor Kostenfrei

SING- UND MUSIKSCHULE

BAD BIRNBACH

• Familienermäßigung: (nur bei gleicher Zahlungswei-
se!): 2. Familienmitglied 15 %, 3. Familienmitglied 30 % 
und jedes weitere Familienmitglied 40 %! Es wird Ehe-
partnern und Kindern (Familienmitgliedern) bis zum 21. 
Lebensjahr bzw. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr bei 
Schülern, Auszubildenden, Wehr-/Ersatzdienstleisten-
den, Studenten Familienermäßigung gewährt.

• Mehrfachermäßigung: Bei Belegung mehrerer Instru-
mente wird für das 2. und jedes weitere Fach eine Ermä-
ßigung von 20 % gewährt!

• Bei Gewährung mehrerer Ermäßigungen: Es wird an 
erster Stelle die Mehrfachermäßigung, an zweiter Stelle 
die Familienermäßigung und an dritter Stelle die Sozia-
lermäßigung berechnet.

• Ensemble-Ermäßigung: Bei regelmäßiger Beteiligung 
in einem Ensemble der Sing- und Musikschule 
(mind. 80 % Anwesenheit + Teilnahme Auftritte!) und 
gleichzeitiger Belegung eines Hauptfaches an der Musik-
schule wird eine Ermäßigung von monatlich 2 € auf die 
Unterrichtsgebühr gewährt.

•  Erwachsenenzuschlag: Bei Instrumental/Gesangs-
schülern ab dem vollendeten 25. Lebensjahr wird ein 
Zuschlag in Höhe von 15 %  der jeweiligen Gebühren 
verlangt.

• Wohnsitzänderung: Änderungen des Wohnsitzes müs-
sen dem Musikschulbüro zeitnah mitgeteilt werden. 

• Anmeldefristen: 15.07. (neues Schuljahr)/ 15.02. 
(Schulhalbjahr)– Anmeldungen, die nach diesem Termin 
erfolgen, können nur noch berücksichtigt werden, wenn 
Plätze frei sind.

• Abmeldefrist:	Eingang bis spätestens 15.06. des laufen-
den Schuljahres!

Weiteres: (gilt für alle Schüler der 
Sing- und Musikschule Bad Birnbach)

Kommunal bezuschusste Gebührensätze
(Gültig ab 01.09.2026)

Wohnsitz Bad Birnbach & Bayerbach* 

* für die Gemeinde Bayerbach gelten diese Gebührensätze 
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr


